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Private Krankenversicherungen und Beihilfestellen lehnen 
die Berechnung dieser Leistung regelmäßig mit der Begrün-
dung ab, die Eingliederung eines festsitzenden Retainers sei 
lediglich eine besondere Ausführung der Retention und da-
her nicht zusätzlich neben den Kernpositionen GOZ 6030 
bis 6080 berechenbar. 

Ähnlich lautet die Begründung zur Berechnung der adhäsiven 
Befestigung gemäß GOZ 2197: „Neben der Eingliederung eines 
Klebebrackets (GOZ 6100) ist die adhäsive Befestigung 
(GOZ 2197) nicht zusätzlich berechenbar“, heißt es in den  
Bescheiden der Beihilfeträger.

Nachdem zu Beginn des Jahres 2021 das Bundesverwaltungs-
gericht (BVerwG) zu Beihilfeleistungen für den Retainer und 
für die adhäsive Befestigung nach GOZ 2197 negative Ent-
scheidungen traf (BVerwG, Az.: 5 C 7.19 vom 26.02.2021 und 
BVerwG Az.: 5 C 8.19 vom 05.03.21), fühlen sich jetzt auch 
private Kostenerstatter in ihrer ablehnenden Ansicht be-
stärkt. 

Finanzministerium  
soll Klarheit schaffen

Diese Urteile, die ohne jede zahnärztliche Expertise ergingen, 
sind nicht nur aus zahnärztlicher Sicht, sondern auch von 
Juristen kritisiert worden. Der Vorstand des BDK-Landesver-
bandes Bayern verweist darauf, dass die ergangenen Ent-
scheidungen in Bayern nicht einschlägig sind, weil dem Bun-
desverwaltungsgericht für seine Entscheidungen zwei Fälle 
der Beihilfebehörden aus Nordrhein-Westfalen auf Basis der 
dortigen Beihilferichtlinien zugrunde lagen. Deshalb drängt 
der BDK-Landesverband gegenüber dem Bayerischen Finanz-
ministerium als Dienstherr der Beihilfebehörden auf baldige 
Klärung im Interesse der Beihilfeberechtigten. Der Präsident 
der Bayerischen Landeszahnärztekammer, Christian Berger, 
sicherte dem BDK bei diesem Anliegen die Unterstützung der 
BLZK zu.

Die Vorsitzende des BDK-Landesverbandes Bayern, Dr. Marion 
Teichmann, wies darauf hin, dass die für die Auslegung der 
Gebührenordnung für Zahnärzte zuständigen Zivilgerichte in 
gefestigter Rechtsprechung die Erstattungspflicht bei adhäsiven 
Befestigungen nach GOZ 2197 in den letzten Jahren mehr-
fach bestätigt haben – auch im Zusammenhang mit kiefer-
orthopädischen Behandlungen. 

Berechnung angemessen  
und vertretbar

Der BDK-Landesverband Bayern wie auch die Bayerische Lan-
deszahnärztekammer halten die Berechnung des Retainers und 
der adhäsiven Befestigung aus gebührenrechtlicher Sicht für 
angemessen und vertretbar, weil diese vom Aufwand her in 
den Kerngebühren des Kapitels G (Kieferorthopädische Leis-
tungen) der GOZ nicht enthalten sind. Selbst im Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung wird der Retainer als eigen-
ständige Leistung anerkannt, was das BVerwG bei seiner Aus-
legung der GOZ hätte berücksichtigen müssen. 

Dr. Marion Teichmann betont, dass grundsätzlich die Frage 
zu beantworten sei, ob die vorliegenden Entscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichtes in das Grundrecht der freien 
Berufsausübung nach Art. 12 Abs. 1 GG eingreifen. Infrage 
steht, ob die Kürzung der Kostenerstatter das angemessene 
Honorar des Zahnarztes infrage stellt. Darüber wird in letzter 
Instanz das Bundesverfassungsgericht entscheiden müssen. 

Auswirkungen auf Komplex-  
und Analogleistungen?

Der BDK-Landesverband Bayern hat bereits sehr früh ge-
fordert, auf Bundesebene über ein verfassungsrechtliches  
Gutachten die Chancen einer Verfassungsbeschwerde zu 
prüfen. Zugleich prüft die Bundeszahnärztekammer, welche 
Auswirkungen die vorliegenden Entscheidungen allgemein 
auf die Honorierung zahnärztlicher Leistungen haben könn-
ten – insbesondere im Hinblick auf Komplex- oder Analog-
leistungen. 
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Wer in der kieferorthopädischen oder zahnärztlichen Praxis festsitzende Retainer verwendet, dem ist die Erstattungs
problematik, die mit dieser Behandlungsmethode einhergeht, nicht fremd.
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